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Sehr geehrte Mandanten,



der Wahlkampf hat längst begonnen und nahezu alle Parteien versprechen in
der kommenden Legislaturperiode geringere Einkommensteuerlasten. Insbe-
sondere Haushalte mit kleinem und mittlerem Verdienst sollen aufgrund
sinkender Tarife netto mehr in der Kasse behalten. Damit das gelingt, sollen
der Eingangssteuersatz ermäßigt, der Grundfreibetrag erhöht oder die kalte
Progression als so genannter Mittelstandsbauch abgemildert werden. Hinzu
soll es in einigen Bereichen wie etwa im Dienstleistungsgewerbe und bei Arz-
neimitteln zu einem Umsatzsteuersatz von nur noch sieben Prozent kommen.
Als Gegenmaßnahmen im Gespräch sind eine neue Börsenumsatzsteuer, die
Verschärfung der Reichensteuer oder die Wiedereinführung der Vermögen-
steuer.



Das klingt gut, doch schon beim flüchtigen Blick auf die Versprechen lässt
sich erkennen, dass die angekündigten massiven Steuersenkungen für den
Großteil der Bevölkerung kaum über die Gegenfinanzierung durch Anleger
und Wohlhabende ausgleichbar sind. 



Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass den Bürgern ab dem
Jahr 2010 ohnehin schon Erleichterungen ins Haus stehen. Alleine die
verbesserte Abzugsfähigkeit von Beiträgen zur Renten- und Krankenver-
sicherung bringt eine Steuerersparnis von 9,3 Milliarden Euro pro Jahr. Hinzu
kommen zwei Maßnahmen beim Einkommensteuertarif, indem der Grund-
freibetrag von derzeit 7.834 Euro um weitere 170 auf dann 8.004 Euro und zur
Milderung der kalten Progression erhöht wird, verschiebt sich die Tarifkurve
um weitere 330 Euro. 



Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent gilt ab 2010 erst ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von 52.882 Euro und auch die Reichensteuer mit 45 Pro-
zent greift erst ab den erhöhten Tarifeckwerten zu. Durch Senkung der Ein-
kommensteuerbelastung erfolgt eine Entlastung in Höhe von insgesamt sechs
Milliarden Euro.



Vor diesem Hintergrund ist derzeit aber nicht erkennbar, woher Mittel für zu-
sätzliche Steuersenkungen kommen sollen.



Eine informative Lektüre wünscht

Angela Montag
Steuerberaterin
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Alle Steuerzahler

Steuerberatungskosten:
Steuerberater für volle Absetz-
barkeit
(Val) Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) unter-
stützt den Vorschlag des Bundesrates, den 2006 wegge-
fallenen Sonderausgabenabzug für private Steuerbera-
tungskosten wieder zuzulassen. Ihr Präsident Horst Vin-
ken plädiert an die Fraktionen von Union und SPD im
Bundestag, sich für die volle Abzugsfähigkeit der Steu-
erberatungskosten einzusetzen.

«Die Aufteilung von Steuerberatungskosten in den
nichtabzugsfähigen privaten und den weiterhin abzugs-
fähigen Teil ist ein Paradebeispiel für eine Vorschrift, die
uns als Vereinfachungsmaßnahme angepriesen wurde,
aber das genaue Gegenteil bewirkt hat», sagte Vinken.
Die komplizierte Regelung belaste Steuerpflichtige und
Finanzämter gleichermaßen. Ihre positive Wirkung auf
den Staatshaushalt gehe «gegen Null». Zudem sei un-
verständlich, warum die Inanspruchnahme eines Steu-
erberaters das «Privatvergnügen» des Steuerpflichtigen
sein solle, obwohl er sich der Pflicht zur Erstellung einer
Steuererklärung nicht entziehen könne.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 04.05.2009

Werbungskosten: Für Kosten
zur Finanzierung von
Lebensversicherungen bejaht
(Val) Finanzierungskosten von Beiträgen für eine zur
Sicherung eines Anschaffungsdarlehens abgetretenen
Lebensversicherung können Werbungskosten sein. Dies
hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er hat den
Werbungskostenabzug von Zinsen für ein Darlehen zur
Finanzierung der Beiträge für eine Kapitallebensversi-
cherung für den Fall zugelassen, dass die Versicherung
als Bestandteil eines einheitlichen Gesamtkonzepts zur
Finanzierung der Anschaffungskosten von Miet-
grundstücken dient, für deren Erwerb Darlehen aufge-
nommen worden sind.

Der Kläger hatte im Zusammenhang mit dem Kauf ver-
schiedener, für Vermietungszwecke vorgesehener Im-
mobilien Darlehen aufgenommen, deren Rückzahlung
durch gleichzeitig abgeschlossene Kapitallebensversi-
cherungen mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Jahren
erfolgen sollte. Die Ansprüche aus den Lebensversiche-
rungen wurden an die finanzierenden Kreditinstitute
abgetreten. Die Versicherungsprämie finanzierte der
Kläger durch verzinsliche Darlehen, wodurch ihm die
Aufwendungen entstanden, über deren Abziehbarkeit zu
entscheiden war.

Das Finanzgericht hatte die Zinsaufwendungen für die
Versicherungsbeiträge nicht als Werbungskosten zum
Abzug zugelassen, da die Schuldzinsen auch der Absi-
cherung des Todesfallrisikos dienten.

Schuldzinsen sind laut BFH nach ständiger Rechtspre-
chung abziehbare Werbungskosten, wenn der Steuer-
pflichtige ein Darlehen dazu verwendet, um Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung zu erzielen, insbe-
sondere indem er damit Anschaffungskosten eines des
der Einkünfteerzielung dienenden Gebäudes finanziert.
So beurteilte der BFH im jetzt entschiedenen Fall auch
die Schuldzinsen, die der Kläger aufwenden musste,
weil er die Prämienzahlungen durch Darlehen finanziert
hat. Während mit den Versicherungsbeiträgen die
Anschaffungsdarlehen getilgt würden und sie deshalb
zum privaten Vermögensbereich des Darlehensnehmers
zählten, dienten die genannten Schuldzinsen der Finan-
zierung der Tilgung der Anschaffungskosten. Sie seien
deshalb in gleicher Weise zu beurteilen wie Schuld-
zinsen für ein Anschaffungsdarlehen. Argument:
Entscheide sich der Steuerpflichtige für eine kürzere
Laufzeit der Finanzierung unter Einsatz von Kapital-
lebensversicherungen, so würde seine Finanzierungs-
freiheit in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt,
wenn der wegen der kürzeren Finanzierungszeit höhere
Finanzierungsaufwand nicht realitätsgerecht berück-
sichtigt würde.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.02.2009, IX R 62/07

Kfz-Steuer: Vorteile nur beim
Autokauf vor Juli 2009
(Val) Privatbürger und Unternehmer haben nur noch bis
zum 30.Juni 2009 Zeit, um in den Genuss der befristeten
Steuerbefreiung beim Kauf eines Neuwagens zu kom-
men. Voraussetzung für die Vergünstigung ist nämlich
eine Erstzulassung bis zu diesem Termin. Wer über
einen Neuwagen nachdenkt, sollte sich also nicht allzu
lange Zeit nehmen.

Besonders bei Kleinfahrzeugen gibt es wegen der Ab-
wrackprämie lange Auslieferzeiten. Da der Tag der Zu-
lassung und nicht der der Bestellung entscheidend ist,
sollte dies mit einkalkuliert werden.

Der Erwerb neuer Pkw wird über einen gewissen Zeit-
raum von der Kfz-Steuer befreit. Damit soll die Kaufzu-
rückhaltung bis zur Umstellung der Kfz-Steuer aufgelöst
werden. Durch das Konjunkturpaket 1 (Gesetz zur Um-
setzung steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmen-
pakets Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstär-
kung) gibt es insgesamt drei Fördermaßnahmen:

1. Die Steuerbefreiung gibt es grundsätzlich für ein Jahr
bei der Erstzulassung zwischen dem 5. November 2008
und dem 30. Juni 2009.

2. Für Fahrzeuge, die zudem die Abgasnorm Euro-5 und
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Euro-6 erfüllen, verlängert sich die maximale Steu-
erbefreiung auf maximal zwei Jahre ab der Erstzulas-
sung. Diese Regelung endet jedoch in jedem Fall am 31.
Dezember 2010. Je früher also die Erstzulassung seines
schadstoffarmen Autos erfolgt, umso länger profitiert der
Halter von der Steuerbefreiung.

3. Fahrzeughaltern, die bereits einen besonders schad-
stoffarmen Pkw fahren, wird die Steuervergünstigung
ebenfalls für ein Jahr ab Neujahr 2009 gewährt.

Durch das Konjunkturpaket 2 (Gesetz zur Neuregelung
der Kraftfahrzeugsteuer und Änderung anderer Gesetze)
wird die Kfz-Steuer für ab dem 1. Juli 2009 zugelassene
Fahrzeuge vom Hubraum auf den Emissionsausstoß
umgestellt. Dies erfolgt durch einen lineareren, an der
CO2-Emission orientierten Tarif mit einem Steuersatz
von 2 Euro je g/km. Eine Basismenge von CO2-Ausstoß
bleibt dabei steuerfrei, bei Zulassungen bis Ende 2011
sind das 120 g/km. Hinzu kommt ein hubraumbezogener
Sockelbetrag von 2 Euro je angefangene 100 Kubikme-
ter für Pkws mit Otto-Motor und 9,50 Euro bei Diesel-
Fahrzeugen. Für Diesel-Kfz gibt es bis 2013 eine Steu-
erbefreiung von 150 Euro, sofern der Pkw die Euro 6-
Norm erfüllt.

Vereinsvorstand: Vergütungen
gefährden die Gemeinnützigkeit
(Val) Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements wurde ab 2007 ein
neuer Ehrenamtsfreibetrag von 500 Euro pro Jahr für
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst
steuerbegünstigter Vereine oder sonstiger Körper-
schaften eingeführt. Diese Änderung haben gemein-
nützige Vereine nach Feststellungen der Finanz-
verwaltung zum Anlass genommen, pauschale
Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen
an Mitglieder des Vorstands zu zahlen. Damit sollten aus
der Vereinskasse steuerfreie Zuwendungen fließen.

Was dabei nicht bedacht wurde: Ein Verein, dessen
Satzung nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vorstands
erlaubt und der dennoch pauschale Aufwandsent-
schädigungen an seine Vorstandsmitglieder zahlt,
verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und kann
daher nicht als gemeinnützig behandelt werden. Zulässig
ist nämlich nur der Ersatz tatsächlich entstandener
Aufwendungen wie beispielsweise nachgewiesener
Fahrtkosten. Damit droht die Gefahr, dass dem Verein
die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Denn nach den
geltenden zivilrechtlichen Vorschriften des BGB übt der
Vorstand sein Amt grundsätzlich ehrenamtlich und
unentgeltlich aus.

Diese gesetzliche Bestimmung ist jedoch durch die
Satzung des Vereins abänderbar. Zahlt es mit
ausdrücklicher Erlaubnis in der Satzung pauschale
Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen
an Mitglieder des Vorstands, berührt das die Gemein-
nützigkeit nicht, sofern die Zuwendungen nicht unan-

gemessen hoch sind. Aus Billigkeitsgründen erlaubt das
Bundesfinanzministerium den gemeinnützigen Vereinen
jetzt einen Terminaufschub. Per Erlass wird ihnen
gestattet, per Mitgliederversammlung bis Silvester 2009
eine Satzungsänderung zu beschließen, die eine
Bezahlung der Vorstandsmitglieder zulässt (Az. IV C 4 -
S 2121/07/0010). Damit ist nicht ausgeschlossen, dass
der ehrenamtlich tätige Vorstand zwingend unentgeltlich
arbeiten muss.

Zahlt der Verein seinem Vorstand aber weiterhin ohne
eine entsprechende Satzungsgrundlage Aufwands-
entschädigungen, steht seine Gemeinnützigkeit auf dem
Spiel. Also sollte dies noch im laufenden Jahr korrigiert
werden. Dann bleibt der Verein gemeinnützig und damit
steuerbefreit und der Vorstand kann für Einnahmen bis
zu 500 Euro im Jahr die Ehrenamtspauschale nutzen.
Eine Reihe von Vereinen haben die Satzungs-
änderungen bereits in den vergangenen Wochen
durchgeführt. Denn bislang gewährte der Fiskus nur eine
Änderung bis Ende Juni 2009, nun bleiben sechs weitere
Monate Zeit, um eine Mitgliederversammlung einzu-
berufen.

Steuertermine Juni 2009
Umsatzsteuer und LohnsteuerUmsatzsteuer und Lohnsteuer

Abgabe spätestens 10.06.2009
Zahlung* spätestens

     - bei Überweisung 15.06.2009
     - bei Scheckzahlung 11.06.2009
     - bei Barzahlung 10.06.2009

* Bei Überweisung/Lastschrift gibt es eine Schonfrist von
drei Tagen, bis zu der kein Säumniszuschlag erhoben
wird. Die Schonfrist gilt nicht bei Barzahlung. Ein Scheck
gilt die Zahlung erst drei Werktage nach Einreichung als
geleistet. Daher muss er dem Finanzamt entsprechend
früher vorliegen.

Einkommensteuererklärung 2008Einkommensteuererklärung 2008

- bis spätestens 02.06.2009
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Unternehmer

Herstellungskosten: Kein
Anspruch auf Vorsteuerabzug
bei gemischt genutzten
Gebäuden
(Val) Ein Unternehmer, der ein gemischt genutztes Ge-
bäude zum Teil für steuerfreie Umsätze aus der Tätigkeit
als Arzt und zum Teil für private Wohnzwecke verwen-
det, hat auch für die Zeit seit dem 01.04.1999 keinen
Anspruch auf Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs-
kosten des Gebäudes. Dies geht aus einem Urteil des
Bundesfinanzhofes (BFH) hervor.

Zu der bis zum 31.03.1999 geltenden Rechtslage hatte
der BFH dies bereits in einem vergleichbaren Fall mit
Urteil vom 08.10.2008 (XI R 58/07) entschieden.

Nach jetzigen Angaben des Gerichts zeichnen sich bei-
de Fälle dadurch aus, dass das Gebäude für steuerfreie
Umsätze verwendet wird. Sie unterschieden sich von
Fallgestaltungen, in denen die unternehmerische Nut-
zung zu umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen führe. Hierzu
hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
mit Urteil vom 08.05.2003 (C-269/00, «Seeling») ent-
schieden, dass die beim Erwerb gemischt unternehme-
risch und nichtunternehmerisch genutzter Gegenstände
geschuldete Umsatzsteuer grundsätzlich vollständig und
sofort als Vorsteuer abziehbar sei, wenn sich der Steu-
erpflichtige dafür entscheide, diese Gegenstände sei-
nem Unternehmen zuzuordnen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.03.2009, XI R 69/0

Steuerberater: Darf nicht als
Geschäftsführer einer
Komplementär-GmbH tätig
werden
(Val) Will ein Steuerberater eine gewerbliche Tätigkeit
ausüben, braucht er hierfür eine Ausnahmegenehmi-
gung. Diese setzt nicht voraus, dass eine atypische Si-
tuation gegeben ist. Maßgeblich ist einzig allein, ob trotz
Ausübung der gewerblichen Tätigkeit davon auszugehen
werden kann, dass der Steuerberater keine Berufspflich-
ten verletzt. Hiervon ist nicht auszugehen, wenn ein
Steuerberater eine Tätigkeit als Geschäftsführer einer
Komplementär-GmbH anstrebt. Denn dann ist er im
Innenverhältnis an die Weisungen der Gesellschafter
gebunden und verstößt damit gegen seine sich aus dem
Steuerberatungsgesetz ergebende Pflicht zur eigenver-
antwortlichen und unabhängigen Berufsausübung. Dies
gilt nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts

(VG) Köln selbst dann, wenn die GmbH ausschließlich
vermögensverwaltend tätig ist.

Geklagt hatte ein Steuerberater. Er wollte als Geschäfts-
führer der A-GmbH & Co. KG und der B-GmbH & Co.
KG tätig werden und beantragte eine entsprechende
Genehmigung bei der beklagten Steuerberaterkammer.
Er führte aus, dass beide Gesellschaften ausschließlich
vermögensverwaltend tätig seien, sodass keine Verlet-
zung von Berufspflichten zu erwarten sei.

Die Steuerberaterkammer lehnte die Genehmigung ab.
Sie argumentierte, dass eine Ausnahme nach § 57 Abs.
4 Nr. 1 Halbsatz 2 des Steuerberatungsgesetzes
(StBerG) nur dann in Betracht komme, wenn hierfür
besondere Umstände gegeben seien. Dies sei hier nicht
der Fall, denn der Kläger könne - auch ohne Geschäfts-
führer zu sein - vermögensverwaltend tätig werden. Eine
Ausnahme könne zudem nicht bereits dann erteilt wer-
den, wenn eine Verletzung von Berufspflichten nicht zu
erwarten sei. Eine solche Ausnahme setze vielmehr eine
atypische Situation voraus. Außerdem sei auch eine
Verletzung von Berufspflichten zu befürchten. Als Ge-
schäftsführer sei der Kläger an die Beschlüsse der Ge-
sellschafter gebunden. Diese lassen Interessenkollisio-
nen befürchten.

Das VG stimmte der Entscheidung der Steuerberater-
kammer im Ergebnis zu. Allerdings lege die Kammer §
57 Abs. 4 Nr. 1 Halbsatz 2 StBerG insofern zu eng aus,
als dass sie das Vorliegen einer atypischen Situation
fordere. Dies sei weder aus dem Gesetzestext noch aus
der Gesetzesbegründung ersichtlich. Vielmehr genüge
es nach § 57 Abs. 4 Nr. 1 Halbsatz 2, dass eine Verlet-
zung von Berufspflichten nicht zu erwarten sei.

Allerdings, so das VG, habe die Steuerberaterkammer
dem Steuerberater die Tätigkeit als Geschäftsführer
insofern untersagen dürfen, als eine Verletzung von
Berufspflichten nicht zu erwarten sei. Steuerberater dürf-
ten laut Gesetz keine Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem
Beruf oder dem Ansehen ihres Berufes nicht vereinbar
seien. Sie seien aber verpflichtet, ihren Beruf unabhän-
gig, eigenverantwortlich und unparteiisch auszuüben.
Dies sei nicht gewährleistet, wenn ein Steuerberater als
Geschäftsführer einer Komplementär-GmbH tätig werde.
Denn er sei dann im Innenverhältnis an die Weisungen
der Gesellschafter gebunden. Auch müsse er sein Han-
deln einseitig an den wirtschaftlichen Interessen der
GmbH orientieren. Dass eine Vermögensverwaltung
durch Steuerberater zulässig sei, ändere hieran nichts.
Denn eine solche sei keine gewerbliche Betätigung, die
sich nur an den wirtschaftlichen Interessen der Gesell-
schafter zu halten habe.

Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 08.01.2009, 1 K
4481/08
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Steuerberatungs-GmbH:
Umsatzsteuer kann nicht nach
vereinnahmten Entgelten
berechnet werden
(Val) Eine Steuerberatungs-GmbH hat keinen Anspruch
auf eine Berechnung der Umsatzsteuer nach verein-
nahmten Entgelten. Das hat das Düsseldorfer Finanzge-
richt (FG) klargestellt.

Nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 des Umsatzsteuergesetzes kön-
ne das Finanzamt auf Antrag die Berechnung der Um-
satzsteuer nach vereinnahmten Entgelten gestatten,
soweit der Unternehmer Umsätze aus seiner Tätigkeit
als Angehöriger eines freien Berufes im Sinne des § 18
Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes ausführe,
so das FG. Die selbstständige Berufstätigkeit der Steu-
erberater sei zwar eine freiberufliche Tätigkeit (§ 18 Abs.
1 Nr. 1 Satz 2 EStG). Gleichwohl sei eine Steuerbera-
tungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH keine
Angehörige eines freien Berufes. Sie übe demzufolge
keine Tätigkeit als Angehörige eines freien Berufes aus.
Ihre Tätigkeit gelte vielmehr stets und in vollem Umfang
als Gewerbebetrieb.

Der Umstand, dass inländische Steuerberatungsgesell-
schaften in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
nicht von § 20 Abs. 1 Nr. 3 Umsatzsteuergesetz erfasst
würden, verstoße entgegen der Auffassung der Klägerin
weder gegen deutsches Verfassungsrecht noch gegen
Europarecht, betonen die Richter.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 23.04.2008, 5 K
1105/05 U

Investitionsabzugsbetrag:
Finanzamt veröffentlicht
Anwendungserlass
(Val) Im Vorgriff auf eine geplante Herstellung oder An-
schaffung kann ein Investitionsabzugsbetrag von 40
Prozent der voraussichtlichen Aufwendungen steuer-
mindernd abgezogen werden. Die Summe der innerhalb
von drei Jahren abgezogenen Beträge darf je Betrieb
200.000 Euro nicht übersteigen. Da die Investitionsför-
derung nur mittelständische Betriebe begünstigen soll,
dürfen Einzelunternehmen, Freiberufler, Landwirte, Per-
sonen- oder Kapitalgesellschaften bestimmte Größen-
merkmale nicht überschreiten:

- Bei bilanzierenden Unternehmen darf das Betriebs-
vermögen laut Bilanz den Betrag von 235.000 (ab 2009:
335.000) Euro nicht übersteigen.

- Bei Einnahmeüberschussrechnern wie etwa Freiberuf-
lern darf der Gewinn ohne den Abzugsbetrag nicht über

100.000 (ab 2009: 200.000 Euro liegen.

- Bei Landwirten darf der Wirtschaftswert nicht größer als
125.000 (ab 2009: 225.000) Euro sein.

Der durch das Unternehmensteuerreformgesetz einge-
führte Investitionsabzugsbetrag löste die vorherige be-
liebte Ansparabschreibung ab, in der Regel schon für
das Geschäftsjahr 2007. Das Bundesfinanzministerium
hat sich jetzt mit großer zeitlicher Verspätung erstmals
zu Zweifelsfragen beim Investitionsabzugsbetrag geäu-
ßert (Az. IV C 6 - S 2139-b/07/10002).
Der Investitionsabzugsbetrag für die künftige Anschaf-
fung oder Herstellung gilt für neue oder gebrauchte ab-
nutzbare bewegliche Anlagegüter. Er ist auch bei ge-
ringwertigen Wirtschaftsgütern bei Preisen bis netto 150
Euro nutzbar, die später sofort in voller Höhe abge-
schrieben werden. Anders als bei der ehemaligen An-
sparabschreibung müssen Selbstständige das begüns-
tigte Wirtschaftsgut nur noch seiner Funktion nach be-
nennen, wozu die Aufzählung in Stichworten ausrei-
chend ist. Hieraus muss für den Fiskus lediglich erkenn-
bar sein, für welchen Zweck es angeschafft oder herge-
stellt werden soll.

Für die neue Förderung darf das geplante Wirtschaftsgut
anschließend höchstens zu zehn Prozent privat genutzt
werden. Dabei zählt die Finanzverwaltung beim Pkw die
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit zur betrieblichen
Nutzung. Allerdings wird es vielen Unternehmern und
Freiberuflern schwer fallen, einen Privatanteil in solch
geringer Höhe vorzuweisen. Dies ist dem Finanzamt
anhand geeigneter Unterlagen darzulegen, etwa mittels
Fahrtenbuch. Bei Anwendung der pauschalen Listen-
preis-Regel geht der Fiskus grundsätzlich von einem
schädlichen Nutzungsumfang aus, also Privatanteilen
von mehr als zehn Prozent aus. Hier gibt es also weder
einen Investitionsabzugsbetrag noch die spätere Son-
derabschreibung auf den Kaufpreis.

Wird die geplante Investition später doch nicht durchge-
führt, ist der Abzugsbetrag in dem Steuerbescheid
rückgängig zu machen, bei der er in Anspruch genom-
men wurde. Das hat den Nachteil, dass die Nachzahlung
Steuerzinsen von sechs Prozent im Jahr auslöst.
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Kapitalanleger

Aktienverluste: Gewinn-
minderung in der Bilanz ist
möglich
(Val) Die Börsen sind weltweit aufgrund der Finanz- und
Wirtschaftskrise deutlich eingebrochen. Es gibt kaum
einen Anleger, dessen Depot nicht rote Zahlen aufweist.
Verluste zählen steuerlich aber nur, wenn Papiere ver-
kauft werden, weil den Fiskus das rechnerische Buchmi-
nus in Bezug auf den eigenen Depotbestand im Privat-
bereich nicht interessiert. Anders sieht es bei Aktien aus,
die der Einzelunternehmer oder eine Personengesell-
schaft in der Bilanz ausweisen. Hier kann eine Gewinn
mindernde Teilwertabschreibung erfolgen.

Dies hatte der Bundesfinanzhof jüngst gegen die die
Ansicht der Finanzverwaltung entschieden. Nach einem
Urteil (Az. I R 58/06) darf bei börsennotierten Aktien der
Kursverlust in der Bilanz ausgewiesen werden, wenn

- der Kurs zum Bilanzstichtag (in der Regel 31.12.2008)
unter den ehemaligen Anschaffungspreis gesunken ist
und

- bis zur Bilanzaufstellung (meist im Mai 2009) keine
konkreten Anhaltspunkte für eine baldige Wertaufholung
vorliegen.

Diese großzügige Regelung wendet der Fiskus jetzt
leider nicht an, rückt aber immerhin von seiner strickten
Sichtweise ab (Az. IV C 6 - S 2171-b/0). Denn eine Teil-
wertabschreibung ist immerhin möglich, allerdings nur
bei massiven Kurseinbrüchen. So muss der letzte Bör-
senkurs des Jahres 2008 um mehr als 40 Prozent unter
dem ehemaligen Kaufpreis liegen. Sofern das bei ein-
zelnen Aktien der Fall ist, darf insoweit eine Gewinnmin-
derung gebucht werden. Hat sich der Kurs allerdings in
den Folgemonaten bis zur Bilanzaufstellung wieder er-
holt, darf maximal dieser höhere Kurs ausgewiesen wer-
den. Mehr als die ehemaligen Anschaffungskosten dür-
fen es aber nicht sein.

Es gibt aber noch eine zweite Alternative. Lagen sowohl
der Börsenjahresendkurs 2008 als auch 2007 um mehr
als 25 Prozent unter dem Anschaffungspreis, darf eben-
falls eine Teilwertabschreibung erfolgen. Für den anste-
henden Jahresabschluss müssen Unternehmer also
zwei verschiedene Vergleiche durchführen, sofern die im
Kurs gefallenen Aktien bereits an Silvester 2007 zum
Betrieb gehörten. Für bereits bis Ende März 2009 erstell-
te Bilanzen müssen die neuen Anweisungen der Finanz-
verwaltung aber nicht zwingend beachtet werden. Sofern
dies aber erwünscht ist, kommt eine Änderung des aus-
gewiesenen Postens im Rahmen einer Bilanzberichti-
gung in Betracht.

Arbeitszimmer: Anleger können
die Kosten nicht von der
Steuer absetzen
(Val) Der Aufwand für das Arbeitszimmer lässt sich nur
selten als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen absetzen. Das ergibt sich aus einem aktuel-
len Beschluss vom Bundesfinanzhof, wonach es auf den
Schwerpunkt der Gesamttätigkeit ankommt. Gesetzliche
Voraussetzung für den Abzug ist nämlich, dass das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit
darstellen muss. Und die wird von Sparern in der Regel
nicht ausschließlich im heimischen Büro ausgeübt, so
die Richter (Az. VIII B 184/08). Da Anleger meist noch
einer anderen Beschäftigung nachgehen, muss das
Finanzamt die übrige betriebliche oder berufliche Tätig-
keit mit einbeziehen.

Erfolgt die Ausübung der Berufstätigkeit in Betrieb oder
Werkstatt, ist das Arbeitszimmer nicht mehr der Mittel-
punkt für die Berufstätigkeit und der Werbungskostenab-
zug ausgeschlossen. Nur Privatpersonen, die sich aus-
schließlich um die Vermögensverwaltung kümmern,
können den Aufwand fürs heimische Büro absetzen.

Diese Ausnahme gilt allerdings nur noch für Steuererklä-
rungen bis 2008. Denn mit Einführung der Abgeltungs-
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teuer an Neujahr 2009 wurde der Werbungskostenabzug
bei der privaten Geldanlage generell gestrichen. Die
Pauschalsteuer mit 25 Prozent erfasst den Bruttoertrag.
Das Arbeitszimmer lässt sich allerdings weiterhin bei den
anderen Einkunftsarten absetzen. Wer also bei-
spielsweise als Journalist oder Programmierer von zu
Hause aus arbeitet, kann die Raumkosten weiterhin als
Angestellter bei den Werbungskosten und als Freiberuf-
ler bei den Betriebsausgaben geltend machen.
Unabhängig davon, ob das Arbeitszimmer steuerlich
überhaupt anerkannt wird, können darin deponierte Ar-
beitsmittel weiterhin von der Steuer abgesetzt werden.
Das gilt beispielsweise für PC, Schreibtisch und -stuhl
oder Aktenregale. Denn hierbei handelt es sich um nicht
zur Ausstattung des Arbeitszimmers gehörende berufli-
che Gegenstände. Diese Aufwendungen sind weiterhin
bei betrieblicher oder beruflicher Veranlassung als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten zu berücksichti-
gen. Das gilt allerdings ab 2009 nicht mehr für Privatan-
leger. Hier lässt sich der Computer nicht mehr bei der
Steuer absetzen, wenn der etwa für Aktiencharts oder
die Vermögensverwaltung genutzt wird.

Kapitaleinkünfte: Mehr Netto
ohne Abzug von Abgeltung-
steuer
(Val) Durch das im März 2009 in Kraft getretene Kon-
junkturpaket II (Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung
und Stabilität in Deutschland) steigt der Grundfreibetrag
bei der Einkommensteuer in 2009 und 2010 um jeweils
170 Euro auf 7.834 und 8.004 Euro an. Das zieht auch
positive Konsequenzen für die Geldanlage nach sich.
Sparer können nämlich jetzt viel öfters beim Finanzamt
eine Nicht-Veranlagungs-(NV-)Bescheinigung beantra-
gen. Sofern die dann der Bank eingereicht wird, hält das
Institut unabhängig von der Höhe der Kapitaleinnahmen
keine Abgeltungsteuer ein. Hinzu kommt die Entlastung
beim Solidaritätszuschlag und bei der Kirchensteuer. Die
NV-Bescheinigung ist deutlich günstiger als der be-
kannte Freistellungsauftrag, da sie nicht auf Kapitaler-
träge in Höhe von 801 Euro pro Jahr beschränkt ist.

Diesen Freibrief gibt es über das Wohnsitzfinanzamt des
Anlegers, indem der in einem speziellen NV 1A die vor-
aussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres
auflistet. Aufgrund dieser Angaben erteilt das Finanzamt
dann die NV-Bescheinigung. Sie wird in der Praxis meist
für Kinder, Nichterwerbstätige oder Rentner ausgestellt,
wenn das gesamte Jahreseinkommen inklusive der Ka-
pitaleinkünfte nicht zur Steuerpflicht führt. Durch den
erhöhten Grundfreibetrag darf das Einkommen 2009 und
2010 durchaus etwas höher ausfallen.

Bei zusammen veranlagten Ehegatten gelten die doppel-
ten Beträge. In der Praxis dürfen die Einnahmen sogar
höher ausfallen, da die Sonderausgaben pro Jahr in der
Regel deutlich über dem Pauschbetrag liegen. Auch ein
hohes Minus aus einer anderen Einkunftsart wie etwa
der Immobilien- oder Firmenverlust wirkt sich entlastend
aus.

Ändern sich später die Einkommensverhältnisse zum
Positiven, haben Steuerzahler die Pflicht, die NV-
Bescheinigung wieder ans Finanzamt zurückzugeben.
Der amtliche Freibrief wird in der Regel unter dem Vor-
behalt des Widerrufs mit einer Geltungsdauer von drei
Jahren ausgestellt, anschließend muss er erneut bean-
tragt werden. Das Finanzamt stellt auf Wunsch mehrere
Bescheide aus, sofern Kontenverbindungen bei mehre-
ren Banken bestehen.
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Immobilienbesitzer

Nießbrauch: Befreit Eigentümer
der Wohnung von der Pflicht
zur Zahlung von Zweit-
wohnungsteuer
(Val) Wer Eigentümer einer Wohnung ist, an dieser aber
einer anderen Person ein Nießbrauchsrecht eingeräumt
hat, kann nicht zur Zweitwohnungsteuer für diese Woh-
nung herangezogen werden. Dies hat das Bundesver-
waltungsgericht in einem Revisionsverfahren entschie-
den. Einen Zweitwohnungssteuerbescheid der Gemein-
de Bad Wiessee hob es auf, weil er an einen falschen
Adressaten gerichtet war.

Der Kläger ist Eigentümer einer Wohnung, an der seiner
Mutter ein Nießbrauchsrecht zusteht. Die gegen die
Heranziehung des Klägers zur Zweitwohnungssteuer
erhobene Klage hat der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof im Berufungsverfahren abgewiesen. Die nach
Artikel 105 Abs. 2a des Grundgesetzes erforderliche
Verfügungsbefugnis über die Wohnung stehe dem Klä-
ger zu, weil das Nießbrauchsrecht zugunsten eines Fa-
milienangehörigen bestellt sei. Darüber hinaus sei er
Generalbevollmächtigter seiner Mutter und könne daher
grundsätzlich auch die Wohnung nutzen.

Das BVerwG tritt dieser Auffassung entgegen. Sie ver-
stoße gegen Bundesrecht. Durch die Bestellung des
Nießbrauchsrechts habe der Kläger die erforderliche
rechtlich gesicherte Nutzungsmöglichkeit verloren. Diese
werde ihm auch nicht allein durch eine Generalvollmacht
vermittelt. Die Richter betonten, dass es danach auf die
Frage, unter welchen Voraussetzungen bei mehrjähriger
Nichtnutzung einer Zweitwohnung die Annahme gerecht-
fertigt sein könne, die Wohnung werde nicht für Zwecke
der persönlichen Lebensführung, sondern als zweitwoh-
nungssteuerfreie Kapitalanlage gehalten, nicht mehr
angekommen sei.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 13.05.2009,
BVerwG 9 C 8.08

Zweitwohnung: Steuerpflicht
darf an Melderecht anknüpfen
(Val) Eine Zweitwohnungsabgabensatzung darf eine
Anknüpfung der Steuerpflicht an das Melderecht vorse-
hen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
entschieden und damit die Zweitwohnungsabgabensat-
zung der Stadt Mainz in zwei Revisionsverfahren bestä-
tigt.

In den zugrunde liegenden Fällen ging es um die
Rechtmäßigkeit von Zweitwohnungssteuerbescheiden,

die die Stadt Mainz gegen Studierende der Universität
erlassen hatte. Es hat die gegen die Steuerbescheide
gerichteten Klagen abgewiesen und die entgegenste-
henden Urteile des Verwaltungsgerichts Mainz und des
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz
aufgehoben.

Die Zweitwohnungsabgabensatzung der Stadt Mainz sei
bei verfassungskonformer Auslegung mit Artikel 105
Abs. 2a des Grundgesetzes (GG) vereinbar, so das
BVerwG. Insbesondere die in der Satzung enthaltene
Anknüpfung der Steuerpflicht an das Melderecht begeg-
ne keinen Bedenken. Die Satzung könne nämlich in ihrer
inzwischen rückwirkend geänderten Fassung so ausge-
legt werden, dass nachweislich unrichtige melderecht-
liche Verhältnisse für die Steuerpflicht nicht maßgebend
seien. Außerdem könne die Satzung so ausgelegt wer-
den, dass nur Personen besteuert würden, denen eine
rechtlich gesicherte Nutzungsmöglichkeit an der Zweit-
wohnung zustehe, wie dies durch Artikel 105 Abs. 2a
GG geboten sei.

Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 13.05.2009,
BVerwG 9 C 6.08 und BVerwG 9 C 7.08

Hausgutachten: Finanzamt
muss günstige Preise
anerkennen
(Val) Erben und Beschenkte dürfen dem Finanzamt ei-
nen niedrigeren Preis für die erhaltene Immobilie nach-
weisen, indem sie den Beamten ein Verkehrswertgut-
achten präsentieren. Diese gesetzliche Option gibt es
sowohl für Zuwendungen bis Ende 2008 also auch nach
dem durch die Erbschaftsteuerreform ab 2009 geänder-
ten Recht. Steuerzahler benötigen hierfür eine Beschei-
nigung, entweder vom Sachverständigen für die Bewer-
tung von Grundstücken oder vom örtlich zuständigen
Gutachterausschuss.

Das Ergebnis einer vom Gutachter anerkannten Experti-
se zählt nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs selbst
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dann noch, wenn der Sachverständige das Endergebnis
nur aus den eher geringen Ertragsaussichten ableitet,
die sich durch niedrige realisierbare Mieten und durch
Leerstand am Ort ergeben (Az. II R 19/08). Denn der
realistische Markpreis einer Immobilie lässt sich nach
alternativ durch ein Vergleichs-, Ertragswert- und Sach-
wertverfahren ermitteln oder auch durch mehreren die-
ser Methoden. Die richtige Rechnung ist dabei unter den
Umständen des Einzelfalls wählbar und vom Gutachter
zu begründen. Stellt das Finanzamt den Grundstück-
preis anschließend auf den Mittelwert verschiedener
Verfahren ab, handelt es insoweit rechtswidrig, meinten
die Richter.

Generell haben Steuerzahler einen gesetzlichen An-
spruch darauf, dem Finanzamt einen geringeren Ver-
kehrswert nachzuweisen. Dabei dürfen jetzt auch indivi-
duelle wertbeeinflussende Belastungen wie beispiels-
weise Grunddienstbarkeiten und persönliche Nutzungs-
rechte mindernd geltend gemacht werden. Denn der
steuerlich maßgebende Grundstückszustand bestimmt
sich nach der Gesamtheit der wertbeeinflussenden
rechtlichen Gegebenheiten, den tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage
des Grundstücks. Nur ungewöhnliche oder persönliche
Verhältnisse sind nicht zu berücksichtigen.

Nicht akzeptiert werden hingegen die erstellten Unterla-
gen von Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern, obwohl
die zumeist korrekt sind. Aber deren Expertenarbeit ist
durchaus sinnvoll, kennen doch diese Fachleute die
wirtschaftlichen Renditeaussichten einer Immobilie meist
genau und können negative Zukunftsprognosen und
somit günstigere Verkehrswerte einkalkulieren. Diese
erstellten Dokumentationen müssen dann in einem zwei-
ten Schritt lediglich einem Grundstückssachverständigen
vorgelegt werden, der das errechnete Ergebnis bestätigt.
Dann akzeptieren Finanzbeamte das Gutachten als ur-
kundliches Zeugnis.

Mietverluste: Finanzamt darf
ein Minus noch nach Jahren
streichen
(Val) Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung
können nur dann als vorab entstandene Werbungskos-
ten im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung abgezogen werden, wenn der Steuerpflichtige
den Entschluss zur Einkünfteerzielung endgültig gefasst
hat. Ist die Absicht zur Fremdvermietung nicht feststell-
bar, entfällt der Werbungskostenabzug. Das Finanzamt
darf dabei den Kostenabzug auch dann erstmals ableh-
nen, wenn es die Minusbeträge in den Vorjahren stets
problemlos anerkennt hatte und sich die Beamten nun-
mehr erstmals intensiv mit dem Fall beschäftigen.

Denn nach dem rechtskräftigen Urteil vom Finanzgericht
München gibt es keinen Anspruch auf Vertrauensschutz,
vielmehr gilt das Prinzip der Abschnittsbesteuerung.
Hiernach müssen die Finanzbeamten einen Sachverhalt

in jedem Jahr erneut prüfen und rechtlich würdigen. Eine
als falsch erkannte Rechtsauffassung muss die Behörde
zum frühest möglichen Zeitpunkt aufgeben, auch wenn
der Hausbesitzer auf sie vertraut haben sollte. Diese
Verpflichtung besteht nämlich auch dann, wenn die Fi-
nanzbehörde über einen längeren Zeitraum hinweg eine
irrige, für den Steuerzahler günstige Auffassung vertre-
ten hat, so die Richter (Az. 1 K 77/07). Vermieter können
sich also nicht in Sicherheit wiegen und Steuererstattun-
gen fest in ihre Planungen einbeziehen, nur weil sie in
der Vergangenheit problemlos akzeptiert wurden.

Dementsprechend konnte das Finanzamt im Urteilsfall
die Vermietungsabsicht prüfen und den betreffenden
Werbungskosten die steuerliche Berücksichtigung ver-
sagen. Der Umstand, dass es in den zehn Jahren zuvor
den Mietverlusten des Hausbesitzers Glauben ge-
schenkt hat, hindert die Beamten nicht, entsprechende
Nachweise einzufordern.

Kosten für eine leer stehende Wohnung sind solange
absetzbar, wie sich der Besitzer ernsthaft und nachhaltig
um eine Vermietung bemüht. Für die Ernsthaftigkeit der
Vermietungsbemühungen trägt er die Beweislast. Ist die
Absicht zur Fremdvermietung nicht feststellbar oder
besteht diesbezüglich Ungewissheit, entfällt ein Wer-
bungskostenabzug Das gilt insbesondere, wenn trotz
ausdrücklicher Aufforderung keinerlei Vermietungsbe-
mühungen nachgewiesen oder zumindest glaubhaft
gemacht werden. Hierzu reicht es nicht aus, durch Aus-
hänge im Eingang des Gebäudes sowie im Geschäft auf
eine Nutzungsgelegenheit hinzuweisen. Damit ist nicht
dokumentiert, dass sich jemand intensiv um einen Mieter
bemüht.
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Angestellte

Geldwerter Vorteil: Steuer-
pflichtige Reise als Belohnung
(Val) Steuerpflichtig ist grundsätzlich jeder geldwerte
Vorteil, der durch das individuelle Dienstverhältnis ver-
anlasst und im weitesten Sinne als Gegenleistung für die
Arbeitsleistung anzusehen ist. Nach dieser Vorausset-
zung ordnet das Finanzgericht Niedersachsen eine vom
Arbeitgeber bezahlte Erholungsreise als Arbeitslohn ein
(Az. 4 K 12244/05).

Im Urteilsfall hatte ein Unternehmen aus der Automobil-
branche Verkaufsberatern als Gewinn eine Reise in
Aussicht gestellt, wenn sie bestimmte Umsatzziele er-
reichten. Dann durften sie nach Wahl auch noch einen
Partner mit auf die Ausflüge nach Griechenland, Can-
nes, Mexico, Alaska oder New York mitnehmen. Der
Betrieb bezahlte seinen erfolgreichen Mitarbeitern nicht
nur Unterkunft, Verpflegung und die vor Ort angebote-
nen Veranstaltungen, sondern auch noch ein Taschen-
geld. Hierauf fällt Lohnsteuer an. Sofern der begünstigte
Arbeitnehmer auch noch eine Begleitperson mitnahm,
wird ihm dieser geldwerte Vorteil auch als steuer-
pflichtige Zuwendung hinzugerechnet, so die Richter aus
Hannover.

Ohne Lohnsteuer kommen solche Reisen nur davon,
wenn die Teilnahme im überwiegend eigenbetrieblichen
Interesse des Arbeitgebers erfolgt. Klassische Beispiele
sind hier Schulungsveranstaltungen oder Fachtagungen
außerhalb des Betriebes. Für eine reine Vergnügungs-
und Erholungsreise als touristisches Ereignis ohne fach-
lichen Bezug zur beruflichen Tätigkeit kommt diese Aus-
nahmeregelung allerdings nicht zum Zuge.

Diese Ausnahmeregelung wollte ein Betrieb in einem
jetzt entschiedenen Urteilsfall geltend machen. Der Ar-
beitgeber lobt zwar mit der Reise die Mitarbeiter und
möchte zu Höchstleistungen anspornen um damit seinen
Umsatz und Gewinn zu steigern. Dennoch handelt es
sich weiterhin um einen steuerpflichtigen geldwerten
Vorteil aus dem individuellen Dienstverhältnis, der als
Gegenleistung für die Arbeitsleistung der erfolgreichen
Verkaufsberater anzusehen ist. Da jeder Art von
Lohnzahlung in der Regel eine betriebliche Veran-
lassung zugrunde liegt, kann aus der Reiseauslobung
als Verkaufsmotivation noch kein ganz überwiegendes
eigenbetriebliches Interesse gefolgert werden kann, so
das Gericht.

Die gleiche Sichtweise gilt für die Begleitpersonen. De-
ren Teilnahme beruht ausschließlich auf dem Umstand,
dass die Gewinner nach der Vorgabe des Arbeitgebers
kostenlos jemanden mitnehmen durften. Dies ist als
Zuwendung einer weiteren Reise an den jeweiligen Ver-
kaufsberater zu qualifizieren. Als Arbeitslohn sind dabei
die Kosten anzusetzen, die der Arbeitgeber für die Reise
aufgewendet hat.

Fahrtkosten: Bei wechselnden
Tätigkeitsstätten in tatsächlicher
Höhe zu berücksichtigen
(Val) Wechseln die Tätigkeitsstätten eines Arbeitneh-
mers ständig, so sind die Fahrtkosten für die Wege zwi-
schen seiner Wohnung und den Tätigkeitsstätten in tat-
sächlicher Höhe, nicht aber im Wege einer Entfernungs-
pauschale anzusetzen - und zwar unabhängig von der
jeweiligen Entfernung. Dies hat der Bundesfinanzhof
entschieden und darauf hingewiesen, dass die frühere
Rechtsprechung zur Anwendung des § 9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 4 EStG bei Fahrten zu ständig wechselnden Tätig-
keitsstätten im Einzugsbereich (so genannte 30-
Kilometer-Grenze) aufgrund geänderter Rechtsprechung
des BFH überholt sei.

Geklagt hatte ein Bauarbeiter, der im Streitjahr 2004 an
257 Werktagen auf verschiedenen Baustellen arbeitete.
Diese lagen bis zu 45 Kilometer von seinem Wohnort
entfernt. Das Finanzamt erkannte die tatsächlichen
Fahrtkosten für Entfernungen unter 30 Kilometer nicht
als Werbungskosten an. Zu Unrecht, wie der BFH unter
Verweis auf seine neuere Rechtsprechung betonte. Die-
se unterscheide zwischen Fahrten zwischen Wohnung
und regelmäßiger Arbeitsstätte und Fahrten zwischen
Wohnung und ständig wechselnden Tätigkeitsstätten.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 18.12.2008, VI R 39/07

Häusliches Arbeitszimmer:
Gericht hält Neuregelung für
verfassungswidrig
(Val) Das Bundesverfassungsgericht soll über die seit
2007 geltende Regelung zum Abzug von Werbungskos-
ten für ein häusliches Arbeitszimmer entscheiden. Dies
hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden, das die
entsprechende Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b
Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) zumindest teil-
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weise für verfassungswidrig hält. Das Gericht geht von
einem Verstoß gegen den sich aus Artikel 3 des Grund-
gesetzes ergebenden allgemeinen Gleichheitssatz aus.
Es hat deswegen ein bei ihm anhängiges Verfahren aus-
gesetzt, um die Sache den Verfassungsrichtern zur Vor-
abentscheidung vorzulegen.

Im Ausgangsverfahren hatte ein Lehrer Werbungskosten
für sein häusliches Arbeitszimmer geltend gemacht. Das
Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. Es verwies auf
die seit 2007 geltende gesetzliche Neuregelung.

Hiernach sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer grundsätzlich nicht mehr abziehbar. Etwas ande-
res gilt nur ausnahmsweise, wenn das Arbeitszimmer
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufli-
chen Betätigung bildet. Da dies bei einem Lehrer nicht
der Fall ist, scheidet nach der Neufassung des Gesetzes
der Werbungskostenabzug insgesamt aus. Dies gilt
selbst dann, wenn für die Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts sowie die Klausurenkorrektur kein Arbeits-
platz an der Schule zur Verfügung steht.

Diese Neuregelung hält das FG jedenfalls insoweit für
verfassungswidrig, als sie die Berücksichtigung der Auf-
wendungen für das häusliche Arbeitszimmer aus-
schließt, obwohl für die berufliche oder betriebliche Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die
Regelung verstoße gegen den allgemeinen Gleichheits-
grundsatz, das Gebot der Folgerichtigkeit und das objek-
tive Nettoprinzip. Die Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer seien jedenfalls dann Erwerbsaufwen-
dungen, wenn dem Steuerpflichtigen kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung stehe. Das nunmehr geltende
Abzugsverbot benachteilige die Betroffenen im Vergleich
mit Steuerpflichtigen, bei denen der Mittelpunkt der ge-
samten beruflichen und betrieblichen Betätigung im
häuslichen Arbeitszimmer liege. Auch gegenüber denje-
nigen, die ein außerhäusliches Arbeitszimmer nutzten,
seien sie benachteiligt. Das Ziel der Haushaltskonsoli-
dierung könne die Ungleichbehandlung genauso wenig
wie die Typisierungskompetenz des Gesetzgebers recht-
fertigen. Auch das Bestehen einer besonderen Miss-
brauchsgefahr oder eine Verwaltungsvereinfachung
könnten nicht ins Feld geführt werden, um das Abzugs-
verbot zu rechtfertigen.

Bis zur Neufassung des Gesetzes konnten Arbeitneh-
mer, denen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
stand, zumindest Werbungskosten bis zu einem Betrag
von 1.250 Euro von der Steuer absetzen.

Finanzgericht Münster, Beschluss vom 08.05.2009, 1 K
2872/08 E

Kreuzfahrtschiff: An
kostenloser Verpflegung isst
der Fiskus mit
(Val) Die kostenlose Verpflegung der Besatzungsmit-
glieder eines Flusskreuzfahrtschiffes ist Sachbezug und
lohnsteuerpflichtig, stellte das Finanzgericht Nürnberg
fest. "Die Interessen des Personals an unentgeltlichen
Mahlzeiten" würden die "eigenbetrieblichen Interessen
des Reiseveranstalters" überwiegen. Dies gelte auch,
wenn die einheitlich zur Verfügung gestellten Mahlzeiten
für das Schiffspersonal die Einhaltung des straff orga-
nisierten Betriebsablaufs fördere.

Eine solche "Zwangslage" für eine Gemeinschaftsver-
pflegung bestehe, im Gegensatz zur Hochseeschifffahrt,
wegen der regelmäßigen Landgänge der Passagiere
und der damit auch für das Schiffspersonal grundsätzlich
bestehenden Besorgungsmöglichkeiten nicht.

Finanzgericht Nürnberg, 7 K 106/07
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